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den. Entsprechend dieser territoria
len Gliederung wählen die Bürger im 
jeweiligen Territorium ihre örtlichen 
Volksvertretungen: die —► Bezirks
tage, —► Kreistage, —*■ Stadtverordne
tenversammlungen, —* Stadtbezirks
versammlungen und —*- Gemeinde
vertretungen. Das einheitliche Han
deln aller Organe im S. wird durch 
die schöpferische Verwirklichung 
des Prinzips des demokratischen 
Zentralismus bei der Gestaltung der 
Beziehungen zwischen den staatli
chen Organen und zwischen ihnen 
und den Bürgern, ihren Kollektiven 
und gesellschaftlichen Organisatio
nen gewährleistet. Es gilt, die zen
trale staatliche Leitung und Planung 
zu qualifizieren und sie mit der 
wachsenden schöpferischen Aktivi
tät der Werktätigen auf allen Gebie
ten wirksamer zu verbinden. Die 
zentrale Leitung und Planung wird 
immer mehr auf die sachkundige 
Entscheidung in den Grundfragen 
konzentriert. Die Eigenverantwor
tung und Initiative der örtlichen 
Staatsorgane, der Kombinate und 
Betriebe, der Genossenschaften und 
Institutionen bei der Verwirklichung 
der staatlichen Aufgaben wird geför
dert. Das erfordert vor allem: die 
Stärkung der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse und ihrer marxi
stisch-leninistischen Partei in der 
Tätigkeit aller Organe des sozialisti
schen Staates; die Erhöhung der ge
sellschaftlichen Wirksamkeit der Ar
beit der Volksvertretungen und ihrer 
Organe — von der Volkskammer 
und dem Ministerrat der DDR bis 
zu den Gemeindevertretungen und 
den Räten der Gemeinden — bei der 
einheitlichen Verwirklichung der so
zialistischen Staatspolitik; die Quali
fizierung ihrer Beschlüsse und ihre 
konsequente und disziplinierte 
Durchführung; die Zusammenarbeit 
zwischen den örtlichen Staatsorga
nen sowie zwischen ihnen und den 
Betrieben sowie den Ausschüssen 
der Nationalen Front der DDR bei 
der Lösung gesamtstaatlicher Aufga

ben; die Verbesserung der Anleitung 
und Kontrolle nachgeordneter Or
gane sowie deren Mitwirkung bei 
der Ausarbeitung von Entscheidun
gen übergeordneter Organe, wenn 
die materiellen, sozialen und kultu
rellen Bedürfnisse der Werktätigen 
ihres Gebietes berührt werden; die 
Erhöhung der Verantwortung jeder 
Volksvertretung und ihrer Organe 
für die komplexe Gestaltung der so
zialistischen gesellschaftlichen Ver
hältnisse, für die Koordinierung al
ler, auch der nichtunterstellten Be
triebe in den Fragen, die die Ord
nung und Sicherheit, die Arbeits
und Lebensbedingungen der Werk
tätigen u. a. betreffen; die planmä
ßige Gestaltung der Gemeinschafts
arbeit zwischen Volksvertretungen 
und Räten der gleichen Ebene zur 
Leitung komplexer Aufgaben; die 
enge Verbindung der Tätigkeit jedes 
Staatsorgans mit der aktiven Mitwir
kung der Werktätigen, ihrer Kollek
tive und gesellschaftlichen Organisa
tionen, insbesondere der Gewerk
schaften; die Durchsetzung einer 
volksverbundenen, operativen, wis
senschaftlich begrüncfeten und ratio
nell organisierten Arbeitsweise der 
Staatsorgane in allen Phasen des 
staatlichen Leitungsprozesses. Die 
konkreten Schritte zur Weiterent
wicklung des S. sind im Gesetz über 
den Ministerrat der DDR vom 
16. 10. 1972 (GBl. I 1972, Nr. 16), 
in den vom Ministerrat beschlosse
nen Grundsätzen über die Verant
wortung und Arbeitsweise der Mini
sterien und im Gesetz über die örtli
chen Volksvertretungen und ihre 
Organe in der DDR vom 12. 7. 1973 
(GBl. I 1973, Nr. 32) geregelt. —► 
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StaatsbewuBtsein (sozialisti
sches) : Bestandteil des sozialisti
schen Bewußtseins; umfaßt die Ge
samtheit der Erkenntnisse, Anschau
ungen und Vorstellungen der Arbei-


